
Sie haben bereits einen Studienabschluss und möchten nun in Deutschland arbeiten?
Ihre beruflichen Chancen sind besser, wenn Sie Ihren Studienabschluss anerkennen 
lassen. Für viele reglementierte Berufe ist die Anerkennung sogar Voraussetzung. 
Erst dann können Sie in Deutschland offiziell in einem bestimmten Beruf arbeiten.
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SIE KÖNNEN SICH BEWERBEN! 

Jetzt können Sie in Deutschland nach einer freien Stelle suchen und anfangen, in Ihrem Beruf zu arbeiten. Informieren Sie sich
zum Beispiel bei der Bundesagentur für Arbeit. 

POSITIV

Vollständige Gleichwertigkeit: 
Ihre ausländische 
Berufsqualifikation und die 
deutsche Berufsqualifikation 
kann man gut miteinander 
vergleichen. 

POSITIV

Im Bescheid erfahren Sie, welche 
Teilqualifikationen Sie bereits 
haben, welche noch fehlen und 
welche Maßnahmen es für Sie 
gibt. Nehmen Sie Kontakt zu 
Ihrer Beratungsstelle auf. 

Vollständige Gleichwertigkeit: Ihre 
ausländische Berufsqualifikation und 
die deutsche Berufsqualifikation kann 
man gut miteinander vergleichen. 

TEILWEISE POSITIV

Teilweise Gleichwertigkeit:
Ihre ausländische 
Berufsqualifikation und die 
deutsche Berufsqualifikation 
kann man in einigen Punkten 
gut miteinander vergleichen, 
aber in anderen Punkten nicht. 

NEGATIV

Keinerlei Gleichwertigkeit: Ihre 
ausländische Qualifikation und 
die deutsche Qualifikation kann 
man nicht miteinander 
vergleichen. Ihr Antrag wurde 
abgelehnt. 

Was Sie jetzt tun können, 
erfahren Sie im Netzwerk IQ 
(www.netzwerk-iq.de).

HABE ICH EINE
ARBEITSERLAUBNIS?

KENNE ICH MEINEN
REFERENZBERUF?

IST MEIN REFERENZBERUF
A. REGLEMENTIERT
B. NICHT REGLEMENTIERT?

Quick-Check • Schnelltest ob Sie in Deutschland leben und arbeiten können auf www.make-it-in-germany.com 

Virtuelle Welcome Centers der ZAV • Online-Beratung, Kontakt auf www.make-it-in-germany.com

Ausländerbehörde • Nächste Dienststelle zur Beratung vor Ort auf „Mein Weg nach Deutschland“ www.goethe.de/mwnd

Bundesagentur für Arbeit • Nächste Dienststelle zur Beratung vor Ort auf www.arbeitsagentur.de 

ANTRAG UM ARBEITSERLAUBNIS AN ZENTRALE AUSLANDS- UND FACHVERMITTLUNG (ZAV)
DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT ODER DIE AUSLÄNDERBEHÖRDE

Anerkennung in Deutschland • Selbsttest online auf www.anerkennung-in-deutschland.de 

Berufenet (Arbeitsagentur) • Informationsservice auf www.berufenet.arbeitsagentur.de 

Anerkennung in Deutschland • Beratung online, telefonisch oder persönlich, Kontakt auf www.anerkennung-in-deutschland.de

Make it in Germany • Online- oder Telefonberatung auf www.make-it-in-germany.com

ERMITTLUNG DES REFERENZBERUFS

ANTRAG AUF 
GLEICHWERTIGKEITSFESTSTELLUNG

ANERKENNUNGSVERFAHREN

Das Anerkennungsverfahren verläuft immer individuell. Es gibt verschiedene 
Gesetze und Ansprechpersonen. Das Verfahren dauert bis zu drei Monate 
und kostet zwischen 100 und 600 €.

Nähere Informationen auf www.anerkennung-in-deutschland.de

WELCHE ANERKENNUNGSSTELLE
IST ZUSTÄNDIG FÜR MEINEN BERUF?

Mit dem Anerkennungs-Finder auf anerkennung-in-deutschland.de 
erfahren Sie, welche Anerkennungsstelle für Ihren Fall zuständig ist und 
welche Dokumente Sie brauchen.

DOKUMENTE ÜBERSETZEN UND
BEGLAUBIGEN LASSEN

Informieren Sie sich, welche notwendigen Dokumente übersetzt und 
beglaubigt werden müssen. Das sind zum Beispiel Arbeits- oder 
Abschlusszeugnisse.

Vermittlung von staatlich geprüften Dolmetschern und Übersetzern 
finden Sie auf www.justiz-dolmetscher.de und bei der
Bundesagentur für Arbeit.

WIE FUNKTIONIERT DIE ANERKENNUNG 
VON STUDIENABSCHLÜSSEN?

DAS ANERKENNUNGSVERFAHREN
Auch „Gleichwertigkeitsüberprüfung“ oder „Gleich-
wertigkeitsfeststellung“.

Das bedeutet, dass geprüft wird, ob und wie gut 
man Ihre ausländische Berufsausbildung mit einer 
deutschen Berufsausbildung vergleichen kann.

DER REFERENZBERUF
Beruf in Deutschland, der sich mit einem 
ausländischen Beruf vergleichen lässt. 

DER NICHT-REGLEMENTIERTE BERUF
In diesem Beruf können Sie ohne Anerkennungs-
verfahren in Deutschland arbeiten. Beispiele sind: 
Frisör, Bäcker, Journalist

DER REGLEMENTIERTE BERUF
Auch „qualifizierte Beschäftigung“. Für so einen 
Beruf muss man qualifiziert sein. 

Das heißt, man braucht eine entsprechende 
Ausbildung in Deutschland oder eine ausländische 
Berufsausbildung, die in Deutschland anerkannt 
ist. Beispiele sind: Krankenpfleger, Lehrer, 
Ingeneur 
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ANERKENNUNGS-
ZUSCHUSS

Sie können finanzielle 
Unterstützung für die Antrags- 
kosten beantragen. Unter 
www.anerkennungszuschuss.de 
finden Sie alle Informationen 
und Formulare. 

FREIWILLIGES 
ANERKENNUNGS-
VERFAHREN

Bietet bessere Chancen auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt, 
Möglickeit zur Weiterbildung 
und sogar eine evtl. bessere 

Bezahlung.

POSITIVLISTE

Checken Sie diese Liste von
Berufen, für die zurzeit 
dringend Fachkräfte gesucht 
werden auf 
www.arbeitsagentur.de/positivliste. 
Steht Ihr Referenzberuf auf dieser 
Liste, haben Sie sehr gute Chancen 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt. 
Aber Sie müssen dann das 

Anerkennungsverfahren für 
Ihren Studienabschluss 

machen.

ZUSCHUSS FÜR
BEGLAUBIGUNG

Fragen Sie bei der
Bundesagentur für Arbeit  
nach finanzieller 
Unterstützung

B

Dieses Projekt wird aus Mitteln 
des Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds ko-finanziert


